
Entgeltvereinbarung
nach  § 78b  Abs.  1 Nr. 2 8GB  VlIl  i. V. m. dem  Rahmenvertrag

nach  § 78f  SGB  VIII für  Baden-Württemberg

zwischen  dem  Träger  der  Einrichtung

timeout  Stiftung  gGmbH

Thurner  'l

79274  St.  Märgen

(Leistungserbringer)

und dem  örtlich  zuständigen  Träger  der  Jugendhilfe

Landkreis  Emmendingen

D«füfüufSiLi.  24

79312  Emmendmgen

(Leistungsträger)

unter  Beteiligung  des

Komrnunalverband  für  Jugend  und  8ozia1es

BadfüiaoWüi  LLClllböi'g

entsprechend  der  Kommunalen  Vereinbarung

für  die Einrichtung

ffmeout  Stiftung  gGrnbH

StandOöLVviafüLLuu

rolJlmi'gAla.  2

7927:)  VöiaLlfüöi

(Leistungserbringer)

für  das  Leistungsangebot

stationäre  Wohngruppe
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§ 1  Leistungsangebot

Auf der Grundlage  der zwischen  den Vertragsparteien  fÜr den Leistungsbereich
geschlossenen  Leistungsvereinbarung  vom  01.08.2023  werden  für  das
Leistungsangebot

(Leistungsangebot)

die in § 2 dieser  Vereinbarung  genannten  Entgelte  vereinbart.

§ 2 Entgefte

Vom  0'1A8,2023  bis  29.02.2024:

Entge)t  fÜr Regelleistungen: 19'1,28  € / pro  Tag

Investttionsbetrag: 18i37 € /proTag

ab 01.03.2024:

Entgelt  für Regelleistungen:  199, €10 € / pro  Tag

8«»mtd))c '
ri'dQ0mreiQböy4y iin4 kütaO4@(o7gigt@rii0>46iQ3r'(-ti,föj

pp@iözo5sneol.*1atun@erl.ar@mIts,i

Investitionsbetrag:  18,37  € / pro  Tag

Es wurden  keine  Leistungsmodule  vereföbart.

§ 3  Zahlungs-  und  Kündigungsmodalitäten

('1) Dis Rechnungslegung  und das  Zahlungsvefahren  efolgen  in Abstimmung  mit dem

belegenden  Jugendamt.  Hierbei  ist  darauf  zu achten,  dass  für  die Einrichtung  keine
Liquiditätsprobleme  entstehen.  Es gelten  die Verzugsregeln  des BGB.

(2) Der  Aufnahmetag  und der Entlassungstag  wörden  voll in Anrechnung  gsbracht,  bei
Aufnahme  in eJne andere  Einrichtung  i.s. des SGB VIII oder SGB XII wird der
Entlassungstag  nicht  mltberechnet.

(3) Die  Hilfe  wird  beendet  durch  schriftliche  Erklärung  (Brief,  Fax,  Mail)  des
Jugendamtes  gegenüber  der Einrichtung.  Die Beendigung  erfolgt  zu dem in der
schrlfilichen  Erklärung  genannten  Datum,  frühestens  jedoch  mit Eingang  ders'elben
be! der  Einrichtung.

(4) Im Übrigen  wird  auf die  Rege(ungen  zum  Abrechnungsverfahren  und  bei

Abwesenhelt auf die % 44, 15 des Rahmenvertrages venuiesen.

' Dfösa Informauon  kann ggfs. audi  entfallen

2 Diesa Inforniatlon  kann ggfs. audi  emfallen
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§ 4  Laufzeit  der  Entgeltvereinbarung

DieVereinbarung  giltab  Ot08.2023.

Die Vereinbarung  hat eine Mindestlaufzeit  bis zum  31.12.2024.

FÜr die Leistungsträger

1A)!)9 ;g  97!1 IUörtlicher  Träger  der Jugendhilfe

Landkreis  Emmendingen

Für  den Leistungserbringer

timeout
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